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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1994

Norm

StGB §302

Rechtssatz

Ein "Liegenlassen" von Berufungen verletzt zwar die Entscheidungsp icht der Behörde, ein Zuwarten im

Einverständnis mit den Berufungswerbern bis zur Erfüllung der von diesen gestellten Bedingungen für deren allfällige

Rückziehung ist aber nicht geeignet, die Berufungswerber in ihren Rechten zu schädigen.
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